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Iwischensfaatliche Zusammenhédnge im Filmrecht

Die nachstehenden Ausfithrungen entnehmen wir auszugsweise
einem Aufsatz in der Zeitschrift «Der deutsche Film» mit Erlaubnis
des Autors Dr. Georg Roeber, Berlin.

Er beginnt mit den Betrachtungen zur Wochenschau, mit denen
wir den ersten Artikel eréffnen wollen, um in einem zweiten
andere Fragen von allgemeinem Interesse zu beleuchten.

Die Wochenschau wird mit Recht in Parallele zur
Tagespresse gesetzt. Wie die Tagespresse, erfiillt sie die
Aufgabe einer laufenden Unterrichtung iiber Ereignisse
des Zeitgeschehens im In- und im Ausland. Je stirker
die Aktualisierung der Wochenschau ist, um so besser
wird sie die ihr zukommende Aufgabe erfiillen konnen.

Die Wochenschau unterscheidet sich aber durch die
Eigenart ihrer Darstellungs- und Wiedergabemittel von
allen anderen Arten der Berichterstattung, inshesondere
von der Tagespresse.

Die Wochenschau wird darauf bedacht sein, gerade
auch wichtige Ereignisse aus dem Auslande der allge-
meinen Kenntnis zu vermitteln. Die Ereignisse im
auslandischen Milieu sind aber nicht blo Wiedergabe
rechtlich neutraler Begebenheiten, etwa in der Art von
Landschaften oder Milieuschilderungen. Vielmehr sind
mit den Ereignissen regelmiallig Vorginge verbunden,
die Fragen urheberrechtlicher und verwandter Art aus-
losen. Dies sei an einigen konkreten Fillen kurz er-
lautert:

Der Wochenschaubericht iiber eine Dampferfahrt
mit Musik wirft die Frage auf, ob das Ereignis ohne
Beeintriachtigung des Urheberrechts an der gespielten
Musik und ohne Beeintriachtigung auch von Rechten
der die Musik wiedergebenden Kapelle (Musiker) in der
Wochenschau festgehalten und durch sie der Kenntnis
der Oeffentlichkeit zugidnglich gemacht werden kann.
Der Wochenschaubericht iiber eine Kunstausstellung
lost ebenfalls urheberrechtliche Fragen aus. Selbst die
Milieu- oder Situationsdarstellung mit Personen stellt

)

die Filmberichterstattung vor die Frage, ob und ge-
gebenenfalls innerhalb welcher Grenzen eine Wieder-
gabe aus dem Recht am eigenen Bilde zuldssig ist.

Bei der Darstellung und Wiedergabe inlindischer
Tagesereignisse mag es geniigen, wenn die nationale
Gesetzgebung allein es iibernimmt, diese Fragen zu
klaren und sie so zu losen, dall die Filmberichterstat-
tung in der Lage ist, ihre Aufgabe im Inland unbeein-
trachtigt durch zivilrechtliche Anspriiche der geschil-
derten Art und die damit verbundenen Schwierigkeiten
zu erfiillen. Bei auslindischen Begebenheiten aber la3t
sich, solange das internationale Recht (Berner Konven-
tion) dafiir noch keine eindeutige Regelung getroffen
hat, eine Klarung immer nur unter Berticksichtigung
der Rechtslage desjenigen Landes gewinnen, in dem das
Ereignis fiir die Wochenschau aufgenommen worden ist.
Da es sich bei dem Vertrieb und der Vorfithrung der
Wochenschau aber ebenfalls um rechtlich bedeutsame
Vorginge handelt, ergibt sich die weitere Frage, ob
eine solche Verwertung in anderen Léndern zulissig
ist, wenn sie nach der Rechtslage desjenigen Landes
entweder zulidssig oder aber unzuldssig war, in dem das
Ereignis spielte und durch die Wochenschau aufgenom-
men worden ist.

Die Bedeutung, die diesen Rechtsfragen und ihrer
Losung fiir die Erfiillung der Aufgaben der Filmbericht-
erstattung zukommt, bedarf keiner besonderen Dar-

legung. 2
Es folgen Erorterungen iiber

Filmaufnahmen im Ausland.

Die Filmherstellung eines Landes kann sich der
Landschaft oder der Betriebsstitten des Auslandes be-
dienen. Werden AuBenaufnahmen fiir Spielfilme ge-
macht, so ergibt sich die Notwendigkeit der Beschafti-
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gung heimischer Filmschaffender am Orte der auslandi-
schen AulBlenaufnahmen.

Vielfach werden auBler den heimischen Filmschaf-
fenden, die dorthin befordert worden sind, noch Film-
schaffende oder sonstige Personen am Orte der ausldn-
dischen Aullenaufnahmen selbst verpflichtet und fir
die Zwecke des heimischen Films eingesetzt. Bei Ver-
legung der Filmaufnahmen in ausliandische Betriebs-
statten (Ateliers) wird regelmiBig auch auf den Bestand
der auslandischen Atelierarbeiter durch die heimische
Produktionsfirma zuriickgegriffen.

Der Umstand einer Beschiftigung heimischer Film-
schaffender im Ausland, der Verpflichtung weiterer
Personen im Ausland fir die Zwecke des heimischen
Films und deren Einsatz losen besonders Fragen arbeits-,
urheber- und sozialrechtlicher Art aus.

Nach der Rechtslage mancher Liander sind die kiinst-
lerisch mitwirkenden Personen (Filmschaffenden) ein-
zelner Gruppen als Urheber des Filmwerks anzusehen,
nach der Rechtslage anderer Liander entsteht das Ur-
heberrecht am Film in der Person des Herstellers. Aus-
landische Filmschaffende wiirden also fiir den gleichen
Film eine andere Behandlung aus dem Urheberrecht
erfahren konnen als die inldndischen Filmschaffenden.

Fiir das Arbeitsrecht haben einzelne Lander beson-
dere Regelungen getroffen, so z. B. Deutschland fiir die
Gagengestaltung der Filmschaffenden. Unterfallen Ver-
tragsabschliisse mit deutschen Filmschaffenden, weil sie
im Ausland, wenn auch fiir die Zwecke eines deutschen
Films, abgeschlossen worden sind, nicht den reichsdeut-
schen Vorschriften iiber die Gagengestaltung, so ergeben
sich hieraus moglicherweise auch kiinstlerisch und wirt-
schaftlich bedeutsame Riickwirkungen.

Die nach dem Ausland mitgenommenen heimischen
Filmschaffenden oder auch gewerblich tiatigen Personen
(wie Beleuchter, Filmfriseure und dergl.) konnen bei

den Aufnahmen Unfille erleiden. Es fragt sich dann,
ob die inlindischen und gegebenenfalls auf Grund von
Staatenvertragen fiir anwendbar erklarten auslandischen
Vorschriften heimischen Filmbeschiftigten Anspriiche
aus Unfillen zugestehen, inshesondere wenn es sich um
Unfille handelt, die auf die Dauer die Erwerbsfahigkeit
des Betroffenen beeintrachtigen oder gar zu dessen
Tode gefiihrt haben.

Nicht minder praktisch sind die aus dem Tatbestand
der Verlegung von Filmaufnahmen ins Ausland erwach-
senden Steuerfragen, insbesondere dann, wenn die Ein-
kommensteuer nicht im Wege der Veranlagung, sondern
durch Einbehaltung vom Arbeitslohn erhoben wird.

Verschiedene Liander haben Filmorganisationen mit
Zwangscharakter. Nur derjenige darf sich auf dem
Gebiete des Filmwesens in diesem Lande betatigen, der
Mitglied der festgelegten Filmorganisation ist. Ob dazu
auch solche Fille gehoren, in denen fiir die Zwecke
des heimischen Films durch Verlegung der Filmaufnah-
men ins Ausland Personen eingesetzt werden, ist eine
Frage, die fiir die ordnungsgemifie Durchfithrung der
Filmaufnahmen von erheblicher Bedeutung sein kann.

Bei Filmaufnahmen in ausldndischen Ateliers be-
dient sich der am Filmhersteller regelmiafig auch der
am Orte vorhandenen Tonaufnahme-Apparaturen. Auf
die Auswahl der Apparaturen nach Art und System hat
er keinen EinfluBl. Er mu3 aber die Gewihr dafiir haben,
dall Aufnahmen, die er auf der ihm bereitgestellten
Tonaufnahme-Apparatur macht, auch unbelastet durch
patentrechtliche Anspriiche in anderen Liandern verwer-
tet werden konnen.

Sonderregelungen fiir die Klirung dieser und ande-
rer Rechtsfragen bestehen bis jetzt lediglich auf patent-
rechtlichem Gebiet fiir die Benutzung der verschiedenen
Arten und Systeme von Tonaufnahme- und Tonwieder-
gabe-Apparaturen.

Sanierung der Kinoreklame

«Wer einmal liigt, dem glaubt man nicht,
lllld wenn er (lll('h cee D
Immer wieder erhebt man in der Presse Vorwiirfe
gegen die Leitung von Lichtspieltheatern wegen der Re-
klame, die sie fiir ihre Programme machen. Vor uns
liegen zwei typische Beispiele, das eine entstammt dem
«Beobachter» und ist vom 15. Februar 1942 datiert, das
andere betrifft einen Aufsatz in den «Neuen Ziircher
Nachrichten» vom 7. Februar 1942. Beide Artikelverfas-
ser nehmen energisch Stellung gegen die von ihnen nam-
haft gemachten Auswiichse in der Kinoreklame, der
«Beobachter» einleitend mit folgenden Sitzen: «Un-
saubere Kinoinserate hat der Beobachter schon ofters
angeprangert. Die Herren Kinobesitzer wollen aber
keine Vernunft annehmen. Sie behaupten, dafl solche
Inserate notig seien, um das Publikum zum Besuch zu
animieren. Wir sind uiberzeugt, daB} sie auch auf anstén-
dige Weise Erfolg hitten.»

Und die «Ziircher Nachrichten» kommentieren Film-
inserate mit folgenden Bemerkungen: «Jeder Geschifts-
mann weil} sonst, wie gefahrlich es fiir ihn werden kann,
wenn die Kunden seinen Angaben iiber die Qualitat der
Waren zu miBitrauen beginnen. Es gilt eben auch hier:
Wer einmal liigt, dem glaubt man nicht, und wenn er
auch die Wahrheit spricht». Darum wird sich jeder ver-
niinftige Geschiftsmann vor allzu krassen Uebertrei-
bungen hiiten und mit den Superlativen etwas sparsam
umgehen. Man sollte meinen, dafl auch im Filmfach die
Gesetze jeder gesunden Geschiftspraxis Geltung haben.
Aber nein, was dem Kinopublikum hier von gewissen
Theaterbesitzern zugemutet wird, tbersteigt jedes er-
trigliche Mafl ... Es gibt Kinotheater, die den Inse-
raten nach in einem halben Jahr mehrmals den «besten
Film des Jahres» anpreisen. Aber es scheint, dall gewisse
Zuschauer auch dann noch einem Inserat glauben, wenn
sie zwanzigmal und noch mehr angefithrt wurden.»

10 Schweizer FILM Suisse



	Zwischenstaatliche Zusammenhänge im Filmrecht. 1. Teil

